
setzlicher Grundlage Rechnung. Sie ist, wie die Praxis 
gezeigt hat, auf einigen Gebieten durchaus notwendig.

Der Vollständigkeit wegen sei noch das Antragsrecht 
des Generalstaatsanwalts bei der Kassation rechts
kräftiger Entscheidungen der Zivil- und Arbeits
gerichte erwähnt.

In Auswertung der 3. Parteikonferenz und des 
28. Plenums des ZK der SED ist als eine der Haupt
aufgaben die Festigung des neuen Rechts durch 
Schaffung neuer Gesetze und Abänderung bzw. Auf
hebung veralteter Bestimmungen, die den neuen ge
sellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr entsprechen, 
gefordert worden. In diesem Zusammenhang muß auch 
geprüft werden, ob und inwieweit es erforderlich ist, 
dem Staatsanwalt in weiteren als den bisher nach der 
ZPO und der KKVO zulässigen Fällen ein selbständi
ges Klage- und Antragsrecht zum Zwecke wirksamer 
Durchsetzung der Gesetzlichkeit zu gewähren.

Reichen die Mittel der staatsanwaltschaftlichen Auf
sicht aus, um den Schutz des Volkseigentums und der 
Rechte der Bürger in vollem Umfange zu gewähr
leisten? Zur Zeit stehen lediglich der Einspruch in 
Fällen der Verletzung der Gesetzlichkeit, die Mit
wirkung im Prozeß, die begrenzte eigene Klage
befugnis und das Kassationsrecht des Generalstaats
anwalts zur Verfügung. Das aber reicht nicht aus, um 
ausnahmslos alle Fälle von Verletzungen des gesetz
lichen Zustands zu beseitigen. In der Praxis hat sich 
gezeigt, daß der Schutz des Volkseigentums, aber auch 
der Schutz der in unserer Staats- und Wirtschafts
ordnung gesicherten Rechte und Interessen der Bürger 
nicht in genügendem Maße beachtet wird. Deshalb 
müßte dem Staatsanwalt die Möglichkeit eröffnet wer
den, in solchen Fällen selbständig tätig zu werden, in 
denen die für das Volkseigentum Verantwortlichen aus 
Nachsicht oder einem anderen unzureichenden Grund 
von einer Durchsetzung der Rechte des Volkseigentums 
im Wege der Klage absehen, in denen die verfassungs
mäßigen Rechte und Interessen der Bürger mißachtet 
werden oder in denen das Rechtsgebaren der Bürger 
in die Rechte und Interessen der Gesellschaft unzu
lässig eingreift. In welchem Umfang das im einzelnen 
geschehen kann, bedarf der gesetzlichen Regelung; 
denn darüber darf im Interesse der Gesetzlichkeit und 
der Verfassungsmäßigkeit keine Willkür herrschen.

Die Verfassung stattet die gesellschaftlichen Organi
sationen, die staatlichen Organe sowie die Bürger mit 
Rechten aus, die, eben weil es sich um Verfassungs
rechte handelt, peinlichste Beachtung verdienen und 
— wie sich aus dem Gedanken der Art. 49 und 144 der 
Verfassung ergibt — auch durch neue Organisations
formen zu ihrer Verwirklichung nicht aufgehoben oder 
beeinträchtigt werden dürfen. Daher muß der Grund
satz gelten, daß der Staatsanwalt nur zum Schutz der 
verfassungsmäßigen Ordnung tätig werden darf, auch 
wenn im Einzelfall seine Klagen einzelnen Organisa
tionen, Institutionen oder Personen Vorteile zu bringen 
scheinen. Das setzt ein hohes Maß an Verantwortungs
bewußtsein, an politischem Wissen, an Gesetzeskennt
nis und richtiger Einschätzung der Tatsachen, aber 
auch eine klare Abgrenzung der Kompetenzen der 
Staatsanwälte und eine zureichende gesetzliche Ord
nung des in diesem Fall in Betracht kommenden Ver
fahrens voraus. Nur auf diese Weise können die not
wendigen Garantien für eine gesetzmäßige Ausübung 
der den Staatsanwälten zugedachten neuen Aufgabe 
in befriedigender Weise geschaffen werden. Man muß 
daher in diesem Zusammenhang einen sehrc weit
gesteckten Kreis von Problemen diskutieren, und es 
wäre sehr wichtig, daß dies auf breiter Grundlage und 
unter dem Gesichtspunkt der praktischen Bedürfnisse 
aus geschieht.

Zunächst muß Klarheit darüber bestehen, daß ein 
Eingriff des Staatsanwalts in persönliche Angelegen
heiten der Bürger' oder in die Befugnisse der Leitungen 
von Betrieben oder Organen nicht in Betracht kommt. 
Der Staatsanwalt kann daher nicht ermächtigt werden, 
auf Scheidung einer Ehe zu klagen oder anstelle der 
Betriebsleitung Ersatzansprüche z. B. wegen Ausschuß
produktion geltend zu machen. Er wird aber überall 
dort klagen können müssen, wo ein ungesetzliches 
Hemmnis die Partner an der Verwirklichung ihrer 
Rechte hindert. Das ist z. B. der Fall, wenn ein Land

arbeiter nicht seinen Tariflohn verlangt, weil er 
Repressalien fürchtet und die Gewerkschaftsorgane 
seine Vertretung unzulässigerweise abgelehnt haben, 
weil er nicht organisiert ist. In solchem Falle bedarf 
der Betreffende rechtlicher Unterstützung durch den 
Staatsanwalt, wenn er nicht der Möglichkeit beraubt 
werden soll, sein Recht durchzusetzen. Es wird auch 
Fälle geben, in denen der Staatsanwalt der Zustim
mung dessen bedarf, mit dessen Rechten er sich 
identifizieren muß. Ohne Ermächtigung des Berechtig
ten wird man ihm nur das Recht einräumen können, 
zwingende oder unabdingbare Rechte geltend zu 
machen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. 
den oben genannten der Beseitigung ungesetzlicher 
Hemmnisse, des Rechtsmißbrauchs, wird man ihm auch 
die Befugnis geben können, auch disponible Rechte, 
evtl, mit Zustimmung des Berechtigten, zu verfolgen. 
Das selbständige Antragsrecht des Staatsanwalts wird 
auch in den immer noch zahlreichen Fällen Abhilfe 
schaffen können, in denen trotz des Hinweises auf die 
Möglichkeit der Geltendmachung des Schadensersatzes 
vom zivilrechtlichen Anschlußverfahren im Strafprozeß 
kein Gebrauch gemacht wird. Durch eine Abänderung 
des § 268 StPO müßte dem Staatsanwalt die Möglich
keit gegeben werden, in allen Verfahren, in denen das 
Volkseigentum in irgendeiner Form vorsätzlich ge
schädigt wurde, selbständig neben dem Antrag auf Be
strafung den Antrag auf Feststellung der Ersatzpflicht 
des Angeklagten für den eingetretenen Schaden zu 
stellen.

Zu erwägen ist auch, ob es zweckmäßig sein wird, 
daß der Staatsanwalt nur eine Feststellungsklage er
hebt, um durch das Urteil die Möglichkeit zur Fort
setzung des Verfahrens zu eröffnen. Auszugehen ist bei 
diesen Überlegungen vom Dispositionsprinzip. Es ist 
im Arbeitsrecht durch die Unabdingbarkeit der arbeits
rechtlichen Ansprüche und durch § 31 KKVO ein
geschränkt. Aber auch im Zivilprozeß erfährt es durch 
das Prinzip der Unantastbarkeit des Volkseigentums 
wichtige Einschränkungen. Darauf hat bereits
P ü s c h e l  in NJ 1956 S. 590 hingewiesen. Darüber 
hinaus werden sich bei gründlicher Durchforschung 
unseres Rechts noch weitere Einschränkungen nach- 
weisen lassen. Der Gedanke liegt nahe, im Zusammen
hang mit dem selbständigen Klagerecht des Staats
anwalts auch die Frage zu erörtern, ob nicht gewisse, 
im Verwaltungsrecht wurzelnde Ansprüche, für die 
nach dem jetzigen Stand der Rechtsprechung der 
Rechtsweg ausgeschlossen ist, z. B. Schadensersatz
ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Durch
führung von Verwaltungsmaßnahmen, über diesen 
Weg in der Rechtsprechung der Gerichte übertragen 
werden können.

CHARLOTTE SCHONFELD,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Potsdam

II
Die eigenen Klage- bzw. Antragsrechte des Staats

anwalts im geltenden Recht sind Anhaltspunkte, die 
zeigen, durch welche Art rechtlicher Regelung die Auf
sicht des Staatsanwalts auf diese Fälle auszudehnen 
wäre. Die bisherige Praxis hat bewiesen, daß es möglich 
ist, durch eigenes Klagerecht des Staatsanwalts Zivil
und Arbeitsrechtsverhältnisse entsprechend den Er
fordernissen der Gesetzlichkeit zu gestalten. Einer der 
Grundgedanken dieser Verfahrensweise besagt, daß die 
Gesetzlichkeit in gewissem Umfang auch unabhängig 
vom Willen der unmittelbar an einem Rechtsverhältnis 
beteiligten bzw. der künftig beteiligten Organe oder 
Personen durchgesetzt werden muß, wenn dies im ge
sellschaftlichen Interesse erforderlich ist. Das Verlangen 
nach einer Erweiterung des eigenen Klagerechts ergibt 
sich aus der Notwendigkeit, dem Staatsanwalt entspre
chend den Erfordernissen der höchsten Aufsicht über 
die Einhaltung der Gesetzlichkeit die dazu benötigten 
rechtlichen Möglichkeiten einzuräumen. Wird das ver
neint, so bleiben bestimmte Gebiete gesellschaftlicher 
Verhältnisse der Aufsicht des Staatsanwalts entzogen; 
er wäre nicht in der Lage, die im Gesetz über die 
Staatsanwaltschaft der DDR festgelegten Grundsätze 
umfassend zu verwirklichen und entsprechend den 
Forderungen von Partei und Regierung die Gesetzlich
keit weiter zu festigen. Das eigene Klagerecht des
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